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Musterverfahren in Sachen EM.TV wahrscheinlich 
 
In Sachen EM.TV kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach bezüglich der Ad-hoc-Mitteilungen 
vom 22.03.2000 und vom 09.10.2000 zu Musterverfahren nach dem Kapitalanleger-
Musterverfahrensgesetz, kurz KapMuG. 
 

Die von der Rechtsanwaltskanzlei Bergdolt vertretenen Kläger haben im Jahr 2000 Aktien der EM.TV 

AG erworben. Grund der Klage sind unzutreffende Ad-hoc-Mitteilungen, insbesondere vom 22.03.2000, 

vom 24.08.2000 und vom 09.10.2000. Wegen der Ad-hoc-Mitteilung vom 24.08.2000 sind die Haffa-

Brüder rechtskräftig verurteilt.  

 

Da nach Meinung Anwaltskanzlei Bergdolt auch die Meldungen vom 22.03.2000 (Formel 1-Beteiligung) 

sowie vom 09.10.2000 (Korrektur der Halbjahreszahlen vom 24.08.2000) falsch sind, hat sie zu diesen 

beiden Ad-hoc-Mitteilungen sog. Musterfeststellungsanträge nach dem KapMuG gestellt. Durch dieses 

am 01.11.2005 in Kraft getretene Gesetz besteht die Möglichkeit, zu einer kapitalmarktrechtlichen 

Tatsachen– oder Rechtsfrage, die für mindestens zehn Verfahren entscheidungserheblich ist, einen 

Musterfeststellungsantrag zu stellen. Liegen zehn zulässige Anträge vor, so ergeht ein 

Vorlagebeschluss des LG an das OLG. Dieses entscheidet mit Bindungswirkung in einem sog. 

Musterentscheid über die gestellte Frage. 

 

Das LG München I, bei dem die Anträge gestellt wurden, hat diese jeweils durch Beschluss zurück 

gewiesen, da die Anträge angeblich nicht zulässig seien. Das OLG hat die Beschlüsse des LG 

München I nun aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. 

Insbesondere hat das OLG entschieden, dass die Feststellung, dass die Ad-hoc-Mitteilungen vom 

22.03.2000 und vom 09.10.2000 unrichtig sind, ein zulässiges Feststellungsziel. Es ist daher 

wahrscheinlich, dass es zu diesen beiden Ad-hoc-Mitteilung jeweils zu einem Musterverfahren vor dem 

OLG München kommen wird. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Rechtsanwältin Bergdolt und Frau Rechtsanwältin Hell zur 
Verfügung. 
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